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Die von den Funktionssystemen der Gesellschaft geprägten Konfliktlagen spiegeln
sich im Rechtssystem als »Regime-Kollisionen«. Wo konkret kommen die Konflikte
an die Oberfläche? Wo werden sie ausgetragen? Fischer-Lescano und Teubner
[1]Regime-Kollisionen, 2006. geben im zweiten Teil ihres Buches sechs Beispiele, die
sie ausführlich und anschaulich darstellen. Das geschieht allerdings nicht mit dem
Ziel einer soziologischen Analyse, sondern um (normative) Vorschläge für ein
Kollisionsrecht zu machen, das den Anforderungen des Weltrechtssystems
Rechnung trägt. Vom Inhalt her sind diese Vorschläge beachtlich. An wen sie sich
richten und wie sie sich durchsetzen sollen, bleibt dagegen vage:
»Die verbindliche Letztentscheidung wird ersetzt durch die Vielheit von
Beobachtungspositionen in der Gesellschaft, die sich wechselseitig rekonstruieren,
aneinander anschließen, beeinflussen, beschränken, kontrollieren, zu Neuerungen
provozieren, aber eben nicht gemeinsam kollektive Entscheidungen über
substantielle Normen fällen.« (S. 66)
Man fragt sich, ob der (system-)theoretische Aufwand dafür notwendig war.
Immerhin verhilft er dazu, die auftretenden Kollisionslagen aus drei verschiedenen
Perspektiven (»Lesarten«) zu betrachten. Die erste Perspektive ist die juristische,
die zweite die politische und die dritte betrifft den »Rationalitätenkonflikt«. Zu kurz
kommt dabei, obwohl immer wieder erwähnt, der gesellschaftliche Druck durch die
Akteure der Zivilgesellschaft und die Medien. Zu kurz kommt aber auch die
»Eigenrationalität« der Nationalstaaten.
Der äußere Schauplatz der Konflikte zeigt sich aus der juristischen oder der
politischen Perspektive. Rechtssoziologie setzt am besten bei der juristischen
Perspektive an. Sonst läuft sie Gefahr, zur Politikwissenschaft zu werden.
Die Rede von den »Regime-Kollisionen« ist insofern irreführend, als die vielen
transnationalen Rechtsregimes nur selten untereinander in Konflikt geraten.
Beispiele für Kollisionen zwischen Privatregimes untereinander sind nicht zu finden.
Die Privatregimes geraten am ehesten mit nationalen Rechten in Konflikt. Aus einer
Pressemeldung vom 18. 2. 2008:
»Der Weltfußballverband Fifa hat Spanien mit dem Ausschluss von der
Europameisterschaft und der Champions League gedroht. Wenn die Madrider
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Regierung ihre Einflussnahme auf den Fußball nicht stoppe, werde der spanische
Verband RFEF aus dem Weltverband ausgeschlossen, sagte Fifa-Präsident Joseph
Blatter in der spanischen Hauptstadt. Dies hätte zur Folge, dass Spanien nicht an
der EM in Österreich und der Schweiz teilnehmen könnte und die spanischen
Vereine aus der Champions League und dem Uefa-Pokal ausgeschlossen würden.
Der Anlass der Drohung Blatters ist eine Anordnung der spanischen Regierung,
wonach alle Sportverbände, die sich nicht für die Olympischen Spiele in Peking
qualifiziert haben, vor dem Sommer eine neue Führung wählen sollen. Dies gilt auch
für den Fußballverband. Die Fifa könne notfalls innerhalb von sechs Stunden den
Ausschluss Spaniens beschließen, warnte Blatter. ›Wir haben da mehr Macht als die
Vereinten Nationen.‹ «
Der wichtigste Austragungsort sind nach wie vor die Gerichte der territorialen
Rechtssysteme, zu denen inzwischen auch die EU zählt. Wenn es hart auf hart geht,
müssen sich die Privatregimes dem offiziellen Recht beugen. So hat der
Europäische Gerichtshof durch sein Bosman-Urteil das Transfersystem des
Profifußballs und sog. Ausländerklauseln wegen Unvereinbarkeit mit dem
Freizügigkeitsgrundrecht gekippt. Bemerkenswert ist daran, dass der Konflikt nicht
auf die »Eigenlogik« des Sportsystems zurückgeht, sondern erst die
Ökonomisierung des Sportbetriebs Kollisionen mit Grundrechten und auch mit dem
Wettbewerbsrecht auslöst.
Ein Beispiel, in dem ein Nationalstaat, unterstützt von gesellschaftlichen Gruppen
sich im Interesse des Gesundheitssystems gegen das Wirtschaftssystem stark
gemacht hat, bildet der Fall Hazel Tau vs. Glaxo and Boehringer. [2]Belinda
Beresford, The Price of Life. Hazel Tau and Others vs GlaxoSmithKline and
Boehringer Ingelheim: A Report on the Excessive Pricing Complaint to South’s
Africa’s Competition Commission, … Continue reading
Die weltweite Aids-Epidemie traf in den 1990er Jahren besonders die
Entwicklungsländer, weil sie keine wirksame Prävention organisieren konnten und
die von den großen Pharmakonzernen angebotenen Medikamente für die
Erkrankten unerschwinglich waren. In Hazel Tau vs. Glaxo and Boehringer machten
die Kläger geltend, dass die Beklagten die Preise übermäßig hoch angesetzt hätten,
so dass den Kranken der Zugang zu diesen Medikamenten verschlossen sei.
Gefordert wurde ein Verbot überhöhter Preise, die Feststellung, dass alle Kranken,
die wegen der hohen Preise keine Medikamente erhalten konnten,
Schadensersatzansprüche hätten, und die Festsetzung einer Strafe gegen die
Unternehmen. Am Ende einigten sich die Parteien über die Erteilung einer
Produktionslizenz an südafrikanische Unternehmen.
Häufig wählen zivilgesellschaftliche Gruppen nationale Gerichte, um das
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Wirtschaftssystem zurückzudrängen, und nicht selten sind sie dabei erfolgreich, so
auch im bekannten Neem-Baum Fall [3]Shalini Randeria, Transnationalisierung des
Rechts. Zur Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure, WZB-Mitteilungen Heft 101,
September 2003, 19-22..
Ein Netzwerk von NGOs aus Indien, Europa und Nordamerika klagte erfolgreich
gegen den amerikanischen Chemiekonzern W. R. Grace und das US-
Landwirtschaftsministerium wegen »Biopiraterie«. Das Patent des
Schädlingsbekämpfungsmittels aus dem Öl von Samen des indischen Neem-Baums
wurde schließlich durch das Europäische Patentamt in München wegen fehlender
Neuheit widerrufen. Das allerdings nicht, weil ein aus Indien als Zeuge
herbeigerufener Bauer das Gericht davon überzeugt hätte, dass das patentierte
Verfahren zum traditionellen Wissen seiner Landsleute gehörte, und auch nicht, weil
dem Chemiekonzern »Biopiraterie« und »intellektueller Kolonialismus« vorgeworfen
wurde. Das Gericht stützte sich vielmehr auf die Aussage eines indischen
Fabrikanten, dessen Firma seit 1995 dasselbe Produkt in einem ähnlichen Verfahren
in Indien herstellte.
Wenn der weltweite Patentschutz angestammte Kulturtechniken in die Illegalität
abdrängt, ist der »Rationalitätenkonflikt« nicht so einfach zu erkennen. Daher
haben Teubner und Korth noch eine extrasystemische zweite Fragmentierung des
Weltrechts eingeführt, nämlich diejenige »zwischen dem formalen Recht der
Moderne und den gesellschaftlich eingebetteten Rechtsordnungen indigener
Gesellschaften«. [4]Gunther Teubner/Peter Korth, Zwei Arten des Rechtspluralismus:
Normkollisionen in der doppelten Fragmentierung der Weltgesellschaft, in: Matthias
Kötter/Gunnar Folke Schuppert (Hg.), Normative … Continue reading
Konflikte entstehen auch zwischen den völkerrechtlich installierten Regimes auf der
einen Seite und Staaten oder – in dem folgenden Beispiel – der EU auf der anderen.
1998 entschied das WTO-Berufungsgremium über die Klage der USA gegen das EU-
Importverbot für hormonbehandelte Rindfleischprodukte und setzte der EU ein
Ultimatum, um seine Märkte für hormonbehandeltes Fleisch zu öffnen. Gegen
diesen Schiedsspruch protestierten eine Reihe von NGOs (die Nord-Süd-politische
Initiative, German Watch, das Agrarbündnis, ein Zusammenschluss von 20
Organisationen aus Landwirtschaft, Umwelt-, Natur- und Tierschutz sowie
Verbraucher- und Entwicklungspolitik, und das Forum Umwelt & Entwicklung, die
Arbeitsplattform von über 40 deutschen Verbänden und Organisationen aus den
Bereichen Umwelt und Entwicklung). Sie wiesen auf den dringenden Reformbedarf
der WTO hin und forderten die EU-Kommission und den EU-Agrarministerrat auf, das
Importverbot auf keinen Fall aufzuheben. Stattdessen solle die EU notfalls
Ausgleichszahlungen an die USA in Kauf nehmen und auf eine Reform der WTO-

http://skylla.wz-berlin.de/artikel/2003/f-11423.pdf
http://skylla.wz-berlin.de/artikel/2003/f-11423.pdf
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Verträge drängen. Tatsächlich ist die EU dem Schiedsspruch der WTO nicht
nachgekommen und wird daher seitdem von den USA legal mit Handelssanktionen
belegt. Nunmehr behauptet die EU, mit einer neuen Richtlinie über das Verbot der
Verwendung bestimmter Stoffe mit hormonaler bzw. thyreostatischer Wirkung in
der tierischen Erzeugung sowohl die Risikobewertung als auch die
wissenschaftlichen Nachweise erbracht zu haben, so dass die Strafzölle von den
USA und Kanada aufgehoben werden müssten, was wiederum von den USA und
Kanada bestritten wird. Die EU hat daher ihrerseits eine Überprüfung ihrer Richtlinie
durch die WTO beantragt.
Eine Konfliktlage dieser Art behandeln Fischer-Lescano und Teubner mit dem Streit,
den 1997 eine neues Patentgesetz in Brasilien auslöste, indem es die Produktion
von Nachahmermedikamenten (sog. Generika) erlaubte unter der Voraussetzung,
dass die Gesundheit der Bevölkerung durch eine Epidemie bedroht und die Preise
der Medikamente auf dem Weltmarkt zu hoch seien. Juristisch beteiligt waren hier
amerikanische Pharmakonzerne als Patentinhaber und die USA, die sich
völkerrechtlich auf das Patentrechtsregime der WTO berief. Auf dieser
völkerrechtlichen Ebene wurde der Streit am Ende durch Ausnahme und
Auslegungsregeln zum TRIPS-Abkommen beigelegt, die Entwicklungsländern in
größerem Umfang gestatten, Zwangslizenzen anzuordnen und Generika in
Entwicklungsländer ohne eigene Produktionsstätten zu exportieren. Auch hier fällt
es nicht schwer, Wirtschaft und Gesundheit als »konfligierende Rationalitäten« zu
identifizieren. Fischer-Lescano und Teubner fassen ihre Analyse zusammen:
»Insgesamt zeigen die Maßnahmen, dass das wirtschaftlich geprägte WTO-Regime
über die Integration eines gesundheitsbezogenen Prinzips einer Limitierung der
eigenen Logik intern zu reformulieren beginnt. Dies stellt einen
Kompatibilisierungsmodus dar, der es dem Entscheidungssystem erlaubt, innerhalb
der eigenen wirtschaftsrationalen Perspektive eine responsive Außenbeziehung
aufzubauen und externe Rationalitäten als Rahmenbedingungen der eigenen Logik
zu rekonstruieren. Über einen solchen Re-entry kollidierenden Rechts ins eigene
Recht können Systemkollisionen in die quaestio juris übersetzt werden …«
[5]Regime-Kollisionen, 2006, 86.
Das ist eine elaborierte Beschreibung der Vorgänge, die die eigentlich interessante
Frage ausspart: Warum ist hier der Einbau von Gemeinwohlüberlegungen gelungen,
die an vielen Stellen des neuen Weltrechts so sehr vermisst werden? Die Richtung,
in der die Antwort zu suchen ist, soll die Figur der Konstitutionalisierung weisen.
Dazu vielleicht später.
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